
Einwohnergemeinde Brislach 
 
 
Selbstdeklaration 
zur Geltendmachung einer reduzierten Abwassergebühr 
 

gemäss § 22 Ziff. 2 und 3 des Abwasserreglementes vom 3. Dezember 2008 
 
 
Liegenschaft  Eigentümer 
 
 
 

  
 

Art des Gebäudes (EFH, MFH usw.)  Name 
 
 

  

Lage, Strasse, Hausnummer  Adresse 
 
 

  

Parzellen-Nummer  Plz/Ort 
 
 
 
Ableitung des Sauberwassers gemäss Tarif 2 
 
Der Eigentümer der vorstehenden Liegenschaft bestätigt, dass deren gesamtes Sauberwasser 
(Dachwasser und Platzwasser) wie folgt abgeleitet wird: 
 
  Ableitung im Trennsystem, d.h. Schmutzwasser und Sauberwasser werden in separaten  
  Leitungen an die Parzellengrenze geführt 
   
  Ein Teil des Sauberwassers versickert kontrolliert  
   
  Ein Teil des Sauberwassers wird in eine Drainageleitung (Sauberwasserleitung) oder direkt in  
  die Lüssel eingeleitet 
   
  Es fliesst kein Sauberwasser in die Schmutzwasserkanalisation 
 
 
Ableitung des Sauberwassers gemäss Tarif 3 
 
Der Eigentümer der vorstehenden Liegenschaft bestätigt, dass deren gesamtes Sauberwasser 
(Dachwasser und Platzwasser) wie folgt abgeleitet wird: 
 
  Das Sauberwasser versickert kontrolliert  
   
  Das Sauberwasser wird direkt in die Lüssel eingeleitet 
   
  Es fliesst kein Sauberwasser in die Schmutzwasserkanalisation, in einen Sauberwasserkanal 
  oder in eine Drainageleitung 
 
Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben bestätigt: 
 
 
 
 
Ort/Datum  Unterschrift Eigentümer  Telefon/Natelnummer 
 
Bei Deklarationen, die bis 30. Juni eingereicht werden, gelangt bei der Gebührenrechnung der 
entsprechende Tarif bereits für das Jahr der Einreichung zur Anwendung. Bei später eingereichten 
Gesuchen gelangt der entsprechende Tarif ab dem Folgejahr zur Anwendung. 
 
Diese Selbstdeklaration ist bei der Gemeindeverwaltung Brislach einzureichen! 


